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41/02 Melderecht

Norm

MeldeG 1991 §1 Abs7;

MeldeG 1991 §1 Abs8;

MeldeG 1991 §17 Abs2 Z2;

Rechtssatz

Ob die Mitbeteiligte in S. einen Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen hat, ist nach den objektiven Kriterien des § 1 Abs.

8 MeldeG 1991 zu beurteilen. In diesem Zusammenhang kommt es aber nicht darauf an, ob ein Erfolg des

Reklamationsantrages für die Sachwalterin der Mitbeteiligten praktische Probleme zur Folge hätte, weil das Gesetz

darauf nicht abstellt.
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